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Die Hausarbeit im Lehramt für Sonderpädagogik 

nach neuer LPO I 

für die vertieft studierte Fachrichtung Pädagogik bei geistiger Behinderung und 
Pädagogik bei Verhaltensstörungen 

 

In welchem Fach sollte die Hausarbeit angefertigt werden? 
 Die Hausarbeit bietet die Möglichkeit, sich vertieft in einen Fachbereich einzuarbei- 

ten und sich mit diesem auseinanderzusetzen. Da die sonderpädagogische Fachrich- 
tung gezielt und spezifisch auf die spätere Lehrertätigkeit vorbereitet, ist die nach- 
drückliche Empfehlung die Hausarbeit in der vertieft studierten sonderpädagogischen 
Fachrichtung (Pädagogik bei geistiger Behinderung bzw. Pädagogik bei Verhaltens- 
störungen) anzufertigen. Hierbei können auch Bereiche aus der Didaktik und den Er- 
ziehungswissenschaften einbezogen werden. Vornehmlich sollte das Thema jedoch aus 
dem Bereich der vertieft studierten sonderpädagogischen Fachrichtung stammen. 

 Die Hausarbeit darf nicht in einem Fach oder Fachgebiet angefertigt werden, das le- 
diglich im Rahmen einer Erweiterung gewählt worden ist. 

 
 

 

Prüfungsberechtigte Betreuer 
 Am Lehrstuhl kann bei folgenden Personen eine Hausarbeit angefertigt werden: 

 

 

 
 

 Theoretisch ist es auch möglich die Hausarbeit bei Mitarbeitern anderer bayerischer 
Hochschulen anzufertigen. Allerdings ist in diesem Fall eine Beantragung über das 
Kultusministerium erforderlich. Falls Sie diese Alternative wählen möchten, wenden 
Sie sich an die Fachstudienberatung. 

 
 
 
 
 

 

Dienstgebäude 
Leopoldstr. 13, 80802 München 

Öffentliche Verkehrsmittel: 
U3, U6, Bus 54, 154 Giselastraße 

 
FAKULTÄT FÜR PSYCHOLOGIE UND PÄDAGOGIK  

DEPARTMENT FÜR PÄDAGOGIK UND REHABILITATION  

 
LEHRSTUHL  

PÄDAGOGIK BEI GEISTIGER BEHINDERUNG UND

PÄDAGOGIK BEI VERHALTENSSTÖRUNGEN  

 Pädagogik bei 

Verhaltensstörungen 

Pädagogik bei 

geistiger Behinderung 

Prof. Reinhard Markowetz X X 

Wolfgang Dworschak  X 

Katja Zimmermann  X 

Karolin Gruber X X 

Christoph Winkler X  

Daniela Michnay-Stolz X  

Christine Fränkle X  

Alexander Sali X  
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Anmeldung und Abgabe  
 Das Thema soll spätestens ein Jahr vor der Meldung zur Prüfung mit einem prü- 

fungsberechtigten Betreuer festgelegt werden. Hierzu gibt es ein entsprechend aus- 
zufüllendes Anmeldeformular. (siehe hier:  

http://www.edu.lmu.de/gvp/downloads/studium_und_lehre/anmeldung_zula_formular.pdf 

 Die Arbeit ist dem Betreuer vor der Meldung zur Prüfung vorzulegen. 

 Bei Abgabe erhält der Student eine Bescheinigung, die der Meldung zur Prüfung bei- 
zufügen ist. 

 

Inhalt 
 Die Arbeit muss erkennen lassen, dass der Student zu selbstständigem wissenschaft- 

lichen Arbeiten befähigt ist. 

 Am Schluss der Hausarbeit hat der Prüfungsteilnehmer oder die Prüfungsteilnehme- 
rin zu versichern, dass er oder sie die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen 
Hilfsmittel als die angegebenen benutzt hat. 

 Beachten Sie auch die auf der Homepage des Lehrstuhls veröffentlichten formalen 
Hinweise zur Gestaltung von Seminararbeiten. 

 

Beurteilung 
 Die Arbeit wird von dem Betreuer beurteilt, der das Thema vergeben hat. 

 Es wird ein Gutachten erstellt, aus dem Vorzüge und Schwächen der Arbeit hervor- 
gehen. 

 

Leistungspunkte 
 Durch eine mit mindestens der Note ,,ausreichend“ bewertete schriftliche Hausarbeit 

werden 18 Leistungspunkte vergeben. 
 

Ersatz für die schriftliche Hausarbeit 
 Wurde bereits eine umfangreiche schriftliche Hausarbeit in einem entsprechenden 

Themengebiet angefertigt, kann diese als Ersatz dienen. Allerdings muss sie erneut 
von einer prüfungsberechtigten Person bewertet werden. Als Ersatz für die schriftli- 
che Hausarbeit können folgende Arbeiten dienen: 

o eine als ausreichend zur Verleihung der Doktorwürde angenommene wissen- 
schaftliche 1. Arbeit, 

o eine als ausreichend befundene, im Rahmen eines universitären Studiengangs 
gefertigte Diplom-, Magister oder Masterarbeit oder 

o eine als ausreichend befundene, im Rahmen eines universitären Studiengangs 
gefertigte Bachelorarbeit, wenn die zu Grunde liegende Bachelor- 
Prüfungsordnung einen Umfang von mindestens 10 Leistungspunkten vor- 
sieht. 

Noch Fragen? 
Weitere Informationen erhalten Sie …. 

 

 bei dem Betreuer Ihrer Arbeit 

 bei der Fachstudienberatung 
(Anna Jerosenko, Zimmer 3514, a n n a . j e r o s e n k o @ e du.l m u.de, +49 (0)89 2180-5113) 

 in der LPO I § 29 
 

http://www.edu.lmu.de/gvp/downloads/studium_und_lehre/anmeldung_zula_formular.pdf
mailto:anna.jerosenko@edu.lmu.de

